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An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nation~lrates 
Parlament 
1010 Wie n 

cttiJ~~ I A. B. 
zu! 4ß"4')b /J. , 

- " 2 50 Jan. 1974 Pras. 1lIr.1 .................. -

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Fr', 1547/J-NR/1973, die die Abgeordneten HEINZ und Genossen 
am 180 Dezember 1973 an mich richteten, beehre ich mich wie 
folgt zu beantworten: 

Im vorliegenden Fall der Verleihung der 
Ctandesbezeichnung "Ingenieur" nach den Bestimmungen des 
§ /1 Abso4 des Ingenieurgesetzes1,973 an Personen, die keine 
Ausbildung an einer .Höherentechnischen Lehranstalt absol
viert haben (Autodidakten) sind die dieser Ausbildung 
gleichwertigen fa,chlichen und allgemeinen Kenntnisse und 
eine mindestens zehnjährige einschlägige Praxis nachzuweisen. 
Zur positiven Ermessensübung müssen somit bei de Vor
aussetzungen jede für sich vorliegen, wobei eine Voraussetzung 
die andere weder ausschließt, noch durch sie ersetzt werden 
kann 0 

Für das vom Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst im Sinne des § 5 des ooao Bundesgesetzes zu er
stellende pädagogische Gutachten kann somit die vom Gesuch~ 
steIler nachgewiesene Praxis nicht herangezogen werden, son
dern es kommt nur ein Kenntnisnachweis durch Zeugnisse oder 
Prüfungen (gemäß § 3 abso2 litod legocito) in Betrachto 

" . !. 
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Hiebei werden die durch das Abschlußzeugnis 
der Maturaschule sowie durch das Abschlußzeugnis der Bau
handwerkerschule staatsgültig nachgewiesenen Kenntnisse 
berücksichtigt und auf den nachgewiesenen. Teilgebieten als 
Kenntnisnachweis im Sinne der eingangs angeführten Gesetzes
stelle anerkannt werdeno 
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